
Familienlörderung
1101 Mebrlingsgehurten

Das Land St&e-.rar gewährt a-r ‘sr‘ n ss ce.‘ 2sb.‘irt vor ‘!e‘ ‘e &ne F5srg.Ettern kaDer bei ce Geburt von Zv ce ce ooDoeer Kose bz i be DrIgen cc 32D eKosten für die Ansc ng der Babyasstartung.Durch Gewährung einer Förderung soll ein Beitrag zm Ausgleich von zsä‘z cnen nanze‘en3elasturgen durch die 3eburt von Mehrlingen ees:et werder.Mit eser frewi]ger ueistung des Landes S:&e‘n‘a‘. soen Fam:en nabnängg vorn Enonnen:e ersten Famiiiero‘rase ntersrLtz \Iecen.

Antragstelfung:
• Die Förderung wird nur auf Antrag gewährt Die Antragsteung muss innerhalb des erstenLebensjahres der Kinder ero‘gen.
• Die Er:sche!dung über den Antrag wird hnen scriftcb Dekanntgegebe.HINWEIS: Das Antagsforrnjar inkiusive der Richtlinie a‘n ure Anv.faeeiachsenenbi(dun.steiermark.at heruntergeladen werden.

Kontakt und Information:
Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft
Fachabteilung Gesellschaft und Diversitt
Förderungsmanagement
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz
Tel : (0316) 877 38 1
E-Mail: abt06gd4oemstmk.gv.at
www.familie-eTwachsenenbildunq.steiermark.at

Sie erreichen uns:
Mo, Di, Go, Fr von 8.30—12.00 Uhr, Mi von 13.00 — 16.00 UhrOffentliche Verkehrsmifte Straßenbahnen — Haltestelle Hauptpialz, Businie 30 - Haltestelle Karmeltterolatz

A6 Fachabteilui •lschaft und Divers;tät

Das Land
Steiermarkl

Die Forderung gilt für Mehrlingsgeburten ab dem 1. Jänner 2015.Anspruchsberechtigt ist
• der antragstellende Elternteil (auch Adoptiv- oder Pflegeelternteil) / Erziehungsberechtigtelr,welchelr mit den Kindern einen gemeinsamen Hauptwohnsitz in der Steiermark hat und für dieKinder Familienbeihilfe des Bundes bezieht.Die Förderung beträgt
• bei der Geburt von Zwillingen € 300,-
• bei der Geburt von Drillingen € 600,-
Für jedes weitere Mehrlingskind erhöht sich die Fördersumrne um € 300-.

Folgende Unterlagen müssen dem Antrag beigelegt werden:• Gebururku nde der Kinder
• Meldezettei der Kinder
• Meldezettel des antragstellenden Elternteils bzw. des/der Erziehungsberechtigten• Nachweis über den Bezug der FamHienbeihilfe des Bundes (Bescheid oder-
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4 Bildung, Farnitie und iigend


